
Hochschulrefiorm mit ganzheitlicher Perspektive umsetzen
Professor Dr. Detlef Müller-Böling über Projekte und lnitiativen des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE)

Dieses Symposium steht unter dem Motto ,,Re-
form ist KWVP = ein kontinuierlicher Weiterent-
wicklungs- und Verbesserungsprozeß." Auch
wenn dieses Motto in seiner verkürzenden Prä-
gnanz bestechend ist, die Tragweite und Größe
der damit gestellten Aufgabe ist doch von eher
einschüchternder Natur. Doch im Land des HRG

und damit der institutionalisierten Hochschulre-
form ist dies kein allzu fremder Gedanke, und im
Gegensatz zu Ländern, die sich statt der Reform
der institutionalisierten Revolution verschrieben
haben, besteht für uns trotz allem noch etne
nicht ganz unberechtigte Hofinung auf Erfolg.

Voraussetzung für den Erfolg einer solchen Re-
form - und diese ist derzeit ja wieder einmal in
aller Munde - ist iedoch, daß sie unter einem
klar konturierten Leitbild steht. Nur dann steht
nicht nur eine Aufgabe, ob der man ja leicht ver-
zagen kann, sondern auch ein Ziel vor Augen,
das als Orientierungshilfe und KorreKurmaßstab
zugleich herangezogen werden kann. Und nur
dann unterscheidet sich Reform von attentisti-
schem Durchwurschteln, von bloßer Kontinuität
ohne wirkliche Entwicklung, ohne Verbesserung
und Aussicht auf Erfolg.

Gerade darin liegt jedoch das Kernproblem der
aktuellen hochschulpolitischen Diskussion: Das
Ziel der anstehenden Reformen bleibt weiterhin
unklar, und ein Leitbild für die Hochschule der
Zukunft ist nur schwer zu erkennen. Die Ursa-
che dafür liegt jedoch weniger im Mangel an Vor-

stellungen über das, was Hochschule eigentlich
ist oder sein sollte; Schwierigkeiten bereitet uns
vielmehr die Koexistenz unterschiedlicher und
letztlich inkompatibler Bilder, die die Reformer,
Hochschulpolitiker, Betroffenen, Berufenen und
Mitdiskutanten in ihren Köpfen haben. Entspre-
chend unterschiedlich und inkompatibel sind da-
her auch die vielfältigen Kuren, Sälbchen, The-
rapien für den angeblich so kranken oder gar,,im
Kern verrotteten" Patienten Hochschule.
Nicht selten enden daher Hochschulpolitik und
-reform in purem Aktionismus, der sich an Ein-
zelmaßnahmen ohne ganzheitliche Perspektive
erschöpft. Diese ist jedoch erforderlich. Bevor
ich dazu komme, möchte ich kurz die unter-
schiedlichen Vorstellungsstereotypen charakte-
risieren, die unsere hochschulpolitische Diskus-
sion bestimmen.

Vo r st e I I u n g s st e te oty p e n
Das erste Bild ist das der Universität als Gelehr-
tenrepublik in der ausgewiesene Forscher, der
akademischen Freiheit folgend, interessante,
ggfls. auch gesellschaftlich relevante Fragestel-
lungen aufgreifen und sie bearbeiten. Erkennt-
nisse und Methodik geben sie an Studenten in

einem eher unstrukturieden Kommunikations-
prozeß weiter. Sowohl hinsichtlich der For-

schung wie der Lehre sind diese Gelehrten hoch
intrinsisch motiviefi. Das gleiche wird im übrigen
von den Studenten angenommen. Die Gelehr-
ten zumindest bedürfen von daher keiner Kon-
trolle. lhre Leistungen können aus qualifikatori-
schen Gründen weder Studenten noch der
Staat, bestenf alls Peers beurteilen. Andererseits
ist Hochschule in diesem Modell Lebensraum
sowohl für die Lehrenden wie die Lernenden.
Berufs- und Privatleben verschmelzen miteinan-
der, bei den Gelehrten wie bei den Studenten.

In einem mit viel BeiIaII aulgenomme-
nen Festvortrag etläuterte Prci. Dn
Detlel MüIIer-BöIing beim VHW-Sym-
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sion eingebrachte Leithild einer
,, a ut o nome n, wissensch aft I i ch en,
wettbewerbtichen, protilierten und
wirtschaft lichen Hochschule't habe
inzwischen breite Akzeptanz gefun'
den, sagte Prolessor Müller-Böling.

Nun gehört das Bild der Universität als Gelehr-
tenrepublik der Vergangenheit an - zu dieser
Einschätzung gelangt man jedenfalls, wenn man
Wissenschaftsminister Rüttgers glauben will, der
ja vor kurzem feststellte: ,,Humboldts Universität
ist tot". ln ihrer letzten Konsequenz ist diese Aus-
sage ähnlich weitreichend wie Nietzsches
berühmtes Wort, ,,Gott ist tot", und von daher
verwundert es nicht, daß diese Diagnose nicht
unbeträchtlichen Widerstand hervorrief. Denn
sofort regten sich die Gelehrten, kam Unruhe auf
in dieser Republik, und der Sturm der Entrüstung
legte sich erst wieder mit der recht feinsinnigen
Unterscheidung zwischen Humboldts Tod und

dem Tod seiner Universität. Wie dem auch sei -
genug der Nektologie! - es dÜrfte meines Er-

achtens schwierig sein, Rüttgers in diesem
Punkt zu widerlegen. Aber die Aufregung, die er
verursachte, macht letztlich eines deutlich: Für
viele ist die Gelehrtenrepublik als Leitbild durch-
aus noch lebendig.
Andere wiederum ficht die Diagnose von Hum-
boldts Tod nicht an, denn ganz ohne Nostalgie
sehen und behandeln sie Hochschulen nicht als
Gelehrtenrepublik, sondern eher als nachge-
ordnete Behörden. Zweifellos sind Universitä-
ten staatliche Einrichtungen. Von daher unterlie-
gen sie auch Prinzipien der staatlichen Steue-
rung im Haushaltsrecht, Dienstrecht oder in der
Besoldung. lnstrumente zur Steuerung von
nachgeordneten Behörden sind Gesetze, Ver-

ordnungen und Erlasse mit mehr oder weniger
detaillierten Vorgaben bzw. Eckwerten, die we-

gen des ,,offensichtlichen Versagens" der Ge-
lehrten iniensiviert eingesetzt werden mÜssen.
Dazu treten Genehmigungen bzw. Nichtgeneh-
migungen von Studiengängen, Prüfungsordnun-
gen, Enichtung von Fakultäten, Berufungen von
Professoren, Kanzlern, Rektoren und nicht zu-
letzt Zuweisung oder Nichtzuweisung von Fi-

nanzmitteln.
Drittens werden Universitäten als Gruppeninsti-
tutionen gesehen. Das Gruppenmodell impli-
ziert, daß die Hochschule ein Ort der lnteres-
sensgegensätze ist, die mit Hilfe demokratischer
Mechanismen ausgeglichen bzw. geschützt wer-
den müssen. Dabei nimmt jede Gruppe für sich
in Anspruch, daß sie aufgrund ihrer Gruppenzu-
gehörigkeit die besseren Lösungskonzepte ver-
tritt.
ln der letzten Zeit taucht immer häufiger das Bild
der Universität als Dienstleistungsbetrieb auf.
ln diesem Denkmodell ist die Hochschule Pro-
duzent von Dienstleistungen im Bereich von For-
schung und Lehre, von Transfer, Wirtschaftsför-
derung oder Kultur. Sie steht dabei in Konkur-
rcnz a) anderen Hochschulen in Deutschland,
europa- und weltweit sowie zu anderen lnstitu-
tionen in der Forschung und der Ausbildung.
Weder die ,,Gelehrtenrepublik" noch die .Behör-
de" oder die ,,Gruppeninstitution' und das
,,Dienstleistungsunternehmen" beschreiben die
Realität der deutschen Hochschullandschaft ex-
akt. Komplizierter: Die deutsche Universität hat
alle Elemente der unterschiedlichen Typen in

sich. Das wäre an sich noch nicht sonderlich dra-
matisch oder beschwerlich. Wir hätten es eben
mit einem Mischsystem zu tun. das die besten
Elemente jedes Einzelsystems in sich vereinigte.
Leider ist dem nicht so. Denn die einzelnen Bil-
der oder Systeme bedingen ganz bestimmte
Entscheidungsstrukturen, Finanzierungsformen
oder Begriffe von Leistung. Einige Aspekie
möchte ich hier exemplarisch herausgreifen:
ln der Gelehrtenrepublik bedürfen Forschung
und Lehre lediglich hinsichtlich der fachbezoge-
nen Kriterien der Koordination. etrva beim Auf-
bau von Studiengängen oder der Ausrichtung
von Lehrstühlen zur Vermeidung von innerfa-
kultativer Konkurrenz. Die Gremien (Fakultätsrat
oder Senat) sind daher nach Facfidisziplinen be-
setzt, wobei die Fächer einzig durch Professoren
aufgrund des nur bei ihnen vorliegenden Fach-
verstands repräsentiert werden können. Rekto-
ren und Dekane sind Repräsentanten nach
außen, mit der Funktion der S'r2ungsleitung
nach innen.

Ganz anders dagegen die Entscheidungsstruk-
turen im Modell Universität als nachgeordnete
Behörde: Akademische Gremien und Entsciei-
dungsstrukturen sind von nachgeordneter Be-

deutung. Wichtig ist eine voll ausgebaute Zen-
tralverwaltung, die die Einhaltung der rechüichen
Regelungen überwacht und als Arbeitspartner
der Ministerialverwaftung dient. Einen starken
Rektor oder Dekan benötigtt man zur regelge-
rechten Durchse2ung der Vorgaben des Mini-
steriums.
ln der Gruppenuniversität geht es dagegen
nicht um die Repräsentanz der Fächer in den
Gremien wie in der Gelehrtenrepublik, sondern
um die Repräsentanz der Gruppen. Gremien
müssen dementsprechend immer mehr erweitert
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werden. Dies erleben wir derzeit sehr deutlich
mit den Frauenbeauftragten, die eine noch nicht
im Hochschulrahmengesetz vorgesehene Grup-
pe repräsentieren.
Völlig anders das Bild bei der Universität als
Dienstleistungsbetrieb: Die Gremien sind zu
verringern, Entscheidungsprozesse zu verkür-
zen, um kurzfristiger auf Anforderungen des
,,Marktes" (Arbeitsmarkt, Forschungsmarkt) rea-
gieren zu können. Mitwirkung in den Gremien
richtet sich nach den Kriterien der Beisteuerung
entscheidungsrelevanter lnformationen und der
Einbindung zur Entscheidungsdurchsetzung
(Akzeptanz).
Mit der Finanzierung ließe sich diese Differen-
zierung fortführen: Die Gelehrtenrepublik ist zu
alimentieren. Ansprüche der Gelehrten sind von
der Gesellschaft zu erfüllen und nicht hinterfrag-
bar. ln der nachgeordneten Behörde wird der
Haushalt nach den Möglichkeiten oder Prioritä-
ten des Finanzministers überrollt, während sich
im Dienstleistungsbetrieb die Finanzierung der
Hochschulen an den Kosten und den Marktprei-
sen für Forschung und Lehre orientieren würde.
Unterschiede zwischen den genannten Vorstel-
lungsstereotypen sind letztlich aber auch in der
staatlichen Steuerung der Hochschulen festzu-
stellen. So ist für die Gelehrtenrepublik in der eu-
ropäischen Tradition der Universitäten das Sy-
stem der staatlichen ex-ante-Steuerung cha-
rakteristisch. Durch bestimmte Maßnahmen
etwa bei der Frage der staatlichen Anerkennung
von Hochschulen, bei Berufungen oder der Ge-
nehmigung von Verfahren innerhalb der Hoch-
schulen soll im vorhinein sichergestellt werden,
daß qualitativ hochwertig gearbeitet wird. Dieses
System der vorsorglichen Qualitätssicherung
führl zwar zu einer großen Homogenität in der
Qualität, ohne allerdings zwingend hohe Qualität
zu sichern. Erkauft wird dies jedoch für den Preis
einer hohen lnflexibilität: Bis Prüfungsordnun-
gen entsprechend neuen gesellschaftlichen An-
forderungen oder einem europäischen Wettbe-
werb geändert werden, vergehen Jahre! Eben-
falls lädt die ex-ante-Steuerung zu individuellem
Freiheitsmißbrauch ein. Dabei handelt es sich
weniger um tatsächliche Rechtsbrüche, etwa
durch die Mißachtung von Lehrdeputaten oder
durch zu geringe Anwesenheit. Der Mißbrauch
besteht vielmehr in der fachlichen Spezialisie-
rung und Nischenpolitik von Lehrenden, so daß
Lernende nicht mehr umfassend (aus)gebildet
werden (akademischer lndividualismus).
Für die nachgeordnete Behörde ist dagegen
nicht die ex-ante-Steuerung, sondern eine Pro-
zeßsteuerung charakteristisch. Prozeßsteue-
rung bedeutet, daß mit Hilfe von Richtlinien, Er-
lassen und sonstigen Vorgaben derArbeits- und
Entscherdungsprozeß festgelegt wird. Nun be-
haupte ich nicht, daß wir ohne Richtlinien oder
Regeln auskommen können, aber ich halte den
Ausbau der Prozeßsteuerung durch den Staat
für einen grundsätzlich falschen Ansatz, da er
nicht imstande sein wird, Probleme zu lösen und
Defizite zu beseitigen. Vielmehr wird er lediglich
neue, immer wieder,,nachzuschiebende" Regle-
mentierungen erfordern.
Die Steuerungsinstrumente der Gruppenuni-
versität sind grundsätzlich die gleichen wie bei
der nachgeordneten Behörde. Mit gesetzlichen
Regeln will man den tatsächlichen und ver-
meintlichen lnteressen der einzelnen Gruppen
zum Durchbruch verhelfen. lch habe große Be-
denken, ob dies in der derzeitigen Form, in der
jedes Entscheidungsgremium paritätisch besetzt

ist, wirklich optimal erfolgt. Hat der Mittelbau auf
seine Weiterbildung und Förderung entspre-
chenden Einfluß? Können die Studierenden ihre
Wünsche nach einer umfassenden Bildung ei-
nerseits oder erfolgversprechenden Berufsaus-
bildung andererseits angemessen artikulieren
und durchsetzen? lch fürchte, nein. Auch wenn
die Studierendenvedreter in allen Gremien die
Mehrheit hätten, würde sich damit keinesfalls au-
tomatisch eine bessere Befriedigung ihrer lnter-
essen an der Lehre einstellen. lnstrumente der
Befragung, derdirekten Rückkopplung von Leh-
re, der Analyse der Anforderungen von Arbeitge-
bern usw. sind sicherlich hierzu besser geeignet.

Zweitens müssen wir feststellen, daß die im
HRG Mitte der siebziger Jahre definierten Grup-
pen gar keine Ausschließlichkeit für sich in An-
spruch nehmen können. Mehr noch als die bis-
herigen Gruppen treten etwa die Frauen als ln-
teressengruppe innerhalb der Universität mit
Forderungen an die Kanzler und Rektoren her-
an. Der Staat steuert auch hier mit einer detail-
lierten Prozeßsteuerung. Ohne Wertung hin-
sichtlich der Zielsetzung möchte ich hier nur das
Beispiel der Richtlinien zur Frauenförderung er-
wähnen, die in der Regel Verfahrensrichtlinien
enthalten, die alle Beteiligten bis zu mehreren
Stellen hinter dem Komma binden.
Während also für die Gelehrtenrepublik die ex-
ante-Steuerung, für die nachgeordnete Behörde
und die Gruppeninstitution die Prozeßsteuerung
charakteristisch ist, so setzt der Dienstlei-
stungsbetrieb an einer Ergebnis- oder ex-post-
Steuerung an. Dazu müssen allerdings die Zie-
le transparent und operational definiert werden.
Diese Definition kann nicht einseitig durch den
Staai oder die Ministerialbürokratie erfolgen,
sondern muß hochschuldominant gestaltet
werden. Wir müssen selbst sagen, was wir für
Leistung halten. Allerdings haben wir damit der-
zeit verständlicherweise noch unsere Probleme.
Lassen Sie mich zusammenfassen:
Die ex-ante-Steuerung reicht nicht mehr aus,
weil
O die Vorab-Festlegungen, die etwa bei Beru-

fungen über einen Zeitraum von 25 Jahren
gültig bleiben, den Erfordernissen der rasan-
ten Umweltentwicklung nicht mehr gerecht
werden, darüber hinaus unterschiedliche Lei-
stungsstufen im Verlauf eines Wissenschaft-
lerlebens bestehen oder Fehler, wenn übef-
haupt, nur schwer zu konigieren sind,

O die Abstimmungsprozesse zu langsam gehen
und

O der Staat seiner Finanzverantwortung nicht
mehr in ausreichendem Maß gerecht werden
kann.

ln gleicher Weise wird die Prozeßsteuerung
scheitern, weil ein derartig komplexes Gebilde
wie die Hochschulen - ebenso wie Staatsgebil-
de oder Großunternehmen - nicht zentral detail-
liert gesteued werden können. Erfolgreich wird
daher nur eine ex-post-Steuerung sein, die an
den Zielen und Ergebnissen ansetzt, wie sie im
übrigen in fast allen westeuropäischen Ländern
bereits praktiziert oder gegenwärtig eingeführt
wird.

Für ein nerres Leitbild der
deutschen Hochschule
Und dennoch: Der Übergang zu einer ex-post-
Steuerung der Hochschulen wird allein nicht
genügen, um die Universitäten auf die Erforder-
nisse der Gegenwart und Zukunft auszurichten.
Was wir darüber hinaus brauchen, ist ein eini-
germaßen homogenes Bild von unseren Hoch-
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schulen, das die Sinn- und daraus abgeleiteten
Strukturfragen zu beantworten in der Lage ist.
Die meisten Verantwortlichen agieren ohne eine
derartige Grundvorstellung und erschöpfen sich
in Einzelmaßnahmen wie der Verkürzung von
Studienzeiten, der Stärkung der Dekane oder
der Einrichtung eines Globalhaushaltes ohne
eine gesamtheitliche Vision und ohne die lnter-
dependenzen etwa zwischen Globalisierung des
Haushalts und der Notwendigkeit neuer Willens-
bildungsstrukturen zu sehen. Denn bekanntlich
ist unser Gremienwesen eine auf Wachstum und
Zuwachsverteilung ausgelegte Organisations-
struktur, aber nicht unbedingt eine auf Vertei-
lungskonflikte ausgerichtete Entscheidungs-
struktur.
lch möchte daher im folgenden zumindest den
Rahmen einer Vision im Sinne von grundlegen-
den Eigenschaften abstecken, an denen die
zukünftigen Strukturen der deutschen Hoch-
schulen ausgerichtei werden können. Da dieses
Leitbild auch der Arbeit des CHE zugrunde liegt,
möchte ich lhnen zugleich anhand einiger Pro-
jekte und lnitiativen, die wir in den vergangenen
drei Jahren durchgeführt und ergriffen haben,
die Möglichkeiten der praktischen Umsetzung
dieses Leitbildes aufzeigen.
Bevor ich mich jedoch dem neuen Leitbild für un-
sere Hochschulen zuwende, einige allgemeinere
Bemerkungen zum CHE.
Wie Sie sicherlich wissen, ist das CHE als ge-
meinnützige GmbH eine gemeinsame Gründung
der Hochschulrektorenkonferenz und der Ber-
telsmann Stiftung aus dem Jahr 1994. Ziel des
CHE ist, die Leistungsfähigkeit der deutschen
Hochschulen zu fördern und ihre Evolutionskräf-
te zu stärken. Dabei gehen wir von derAnnahme
aus, daß die Strukturprobleme des deutschen
Hochschulsystems wie Unterfinanzierung und
Aufgabenbelastung durch die traditionellen Pro-
blemlösungsmechanismen von Hochschulpoli-
tik, staatlicher Administration und akademischer
Selbstvenvaltung immer weniger bewältigt wer-
den können. Daher versuchen wir, Alternativen
aufzuzeigen und im Rahmen von Modellprojek-
ten konkrete Reformansätze in die Praxis umzu-
setzen.
Dazu haben wir fünf Kernarbeitsbereiche defi-
niert, denen unsere zahlreichen Einzelprojekte
zugeordnet sind. Auf einige dieser Projekte wer-
de ich noch zu sprechen kommen; ich möchte
lhnen an dieser Stelle lediglich die Arbeitsberei-
che mit ihren jeweiligen Zielsetzungen vorstel-
len:

O lm Arbeitsbereich Leitbildentwicklung veßu-
chen wir, unter Berücksichtigung ausländi-
scher Erfahrungen ein Leitbild der leistungs-
fähigen Hochschule der Zukunft zu definieren
und im Hochschulsystem zu vermitteln. Die
Kernelemente dieses Leitbildes werde ich im
folgenden näher erläutern.

a lm Arbeitsbereich Führungs- und Organisati-
onsstrukturgeht es darum, die Autonomie der
Hochschulen durch Dezentralisierung bei
gleichzeitiger Rechenschaftspflichtigkeit zu
stärken. ln diesen Bereich fallen Projekte zur
Organisationsentwicklung an Hochschulen,
Fachbereichen oder in der Hochschulverwal-
tung, zur Steuerung durch Zielvereinbarungen
oder zur Förderung der Strategie- und Ent-
wicklungsplanung.

O lm Arbeitsbereich Leistungstransparcnz ste-
hen die Verbesserung der Hochschulsteue-
rung durch vergleichende Analysen ausge-
wählter Leistungen und Prozesse, die Be-



handlung von Fragen der Evaluation als ln-
strument der Qualitätsförderung sowie die Er-
arbeitung von lnformations- und Orientie-
rungshilfen für Studierende im Vordergrund.

O Unter das Stichwort Witlschaftlichkeit fallen
Fragen der Finanzautonomie, die wir mit dem
Ziel verfolgen, die Eigenverantwortlichkeit der
Hochschulen für einen wirtschaftlichen und er-
folgsorientierten Einsatz von Mitteln zu stär-
ken.

O lm Arbeitsbereich Rahmenbedingungen atbei-
ten wir daran, den Wettbewerb im Hochschul-
bereich etwa über eine Neuregelung des
Hochschulzugangs zu fördern.

Alle unsere etwa 30 Einzelprojekte stehen unter
einem gemeinsamen Leitbild, unter einer y/slon

der Hochschule der Zukunft, und wir verstehen
unsere Arbeit als einen Beitrag, diese Vision in
die Tat umzusetzen. Welches sind nun die we-
sentlichen Merkmale der Hochschule der Zu-
kunft?

Leitbild und CH E.tnitiativen
Das Leitbild der künftigen Hochschule möchte
ich wie folgt umschreiben: Die Hochschule der
Zukunft wird
O autonom
O wissenschaftlich
O profiliert
O wettbewerblich
O wirtschaftlich
sein müssen.
Diese Elemente scheinen inzwischen auf weit
gehende Zustimmung in der hochschulpoliti-
schen Offentlichkeit zu stoßen. So finden sie
sich bemerkenswerterueise in den Außerungen
des Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion,
Scharping, wieder, der in seinem Erötfnungsbei-
trag zu einer Fachkonferenz seiner Partei kürz-
lich die künftige Hochschule mit eben diesen
Worten umschrieb. Was aber ist nun mit diesen
fünf Merkmalen konkret gemeint?

Autonomie
Autonomie hat eine individuelle und eine korpo-
rative Komponente. Sie berührt sowohl die inter-
nen Beziehungen in der Hochschule als auch
das Verhältnis Hochschule - Staat. Die individu-
elle Autonomie ist jedoch teilweise bis zum
Mißbrauch ausgeweitet, während die korporative
Autonomie der Hochschule durch den Staat wei-
testgehend ausgehöhlt wurde.
Unstrittig ist, daß Wissenschaft Kreativität
benötigt und diese sich nur im individuellen
Raum, lrei von eingrenzenden Regeln entfalten
kann. Das setzt eine große Freiheit des einzel-
nen Wissenschaftlers voraus. Aus einer teilwei-
sen Überbetonung der individuellen Wissen-
schaftsfreiheit resultieren allerdings die allseits
beklagten Defizite in der Studienorganisation
hinsichtlich nicht abgestimmter LehrveranstaF
tungen, Prüfungstermine, inhaltlichen Über-
schneidungen oder Leerfeldern usw. Dies gilt in
gleicher Weise für die Forschung, die so hoch-
spezialisiert ist, daß sie kaum noch die ganzheit-
lichen, interdisziplinären Probleme der Gesell-
schaft beantwoden kann.
Die Freiheit von Forschung und Lehre muß da-
her wieder stärker begriffen werden als die Frei-
heit der Hochschule oder des Fachbereichs ins-
gesamt gegenüber dem Staat, Studiengänge
und Forschungsprogramme zu gestalten. Dazu
bedarf es zweifellos auch individueller Freiräu-
me, allerdings unter Bezug auf gemeinsame
Zielsetzungen und eine gemeinsam getragene
institutionelle Verantwortung. Es muß also wie-

der zu einem ausgewogenen Verhältnis zwi-
schen individueller und korporartiver Autonomie
kommen. Der akademische lndividualismus wird
zugunsten einer Einbindung in korporative Ziel-
setzungen zurückgenommen werden müssen.
Dies allein reicht jedoch nicht qus. Daher ist bei
einer wirklich autonomen Hochschule auch die
Rolle des Staates neu zu definieren. Damit ste-
hen wir vor der Aufgabe, die unselige Entwick-
lung zu korrigieren, die im Zuge des - um hier
keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen:
richtigen - Ausbaus unseres Hochschulsystems
und der damit verbundenen stärkeren Bedeu-
tung der Ausbildungsfunktion von Hochschulen
dazu geführt hat, daß der Anstaltscharakter der
Hochschulen übermäßig betont wurde und da-
mit die direkten Eingrifismöglichkeiten des Staa-
tes im Rahmen der Fachaufsicht zugenommen
haben. Diese Entwicklung ist der Aufgabenstel-
lung von Hochschulen unangemessen und mit
ihrem wissenschaftlichen Charakter unverein-
bar. Eine Anderung der gegenwärtigen Situation
setzt deshalb eine Neuverteilung der bislang von
Staat und Hochschulen wahrgenommenen Auf-
gaben und eine Abkehr von der derzeitigen Pro-
zeßsteuerung durch den Staat voraus. lm Mo-
dell der autonomen Hochschule wird sich die
Rolle des Staates darauf beschränken,
O die Wissenschaftsfreiheit zu sichern,
O die Universitäten mit Mitteln auszustatten,
O Schwerpunkte im Rahmen von Zielvereinba-

rungen mit den Universitäten zu setzen,
O als Anwalt für bestimmte Gruppen zu fungie-

ren.

Die autonome Hochschule hat im Gegenzug die
Aufgabe,
O Prozesse der Zielbildung, also Strategien, zu

entwickeln, und zum anderen,
O der Rechenschaftspflichtigkeit gegenüber der

Gesellschaft nachzukommen.
Wie diese Leitlinien umgesetzt werden könnten,
hat das CHE mit seinen Vorschlägen zur Ein-
richtung von Hochschulräten gezeigt. Hoch-
schulräte sollen gegenüber dem Staat, dem als
Träger der Hochschulen die politische Führung
obliegt, die lnteressen der jeweiligen Hochschu-
le vertreten. Sie verhandeln mit ihm über die
qualitativen und quantitativen Zielvorgaben (2. B.
Budget, Lehr- und Forschungskapazität, Lehr-
und Forschungsangebot) und wirken mit bei der
Gestaltung der staatlichen Rahmenbedingungen
im Hochschulbereich. Jeder Hochschulrat ist so-
mit Vertreter seiner Hochschule gegenüber dem
Staat und ist für diesen Ansprech- und Verhand-
lungspartner. Zugleich liegt bei ihm die Verant-
wortung für die Umsetzung der mit dem Staat
geschlossenen Zielvereinbarungen.
Damit wird der Arm des Staates, der derzeit
noch weit in die Hochschulen hineinreicht, um
ein ganzes Stück kürzer. Denn der Hochschulrat
übernimmt viele Aufgaben, die gegenwärtig in
seinen Kompetenzbereich fallen, so etwa die
Genehmigung der Grundordnung, der Studien-
und Prüfungsordnungen, die Enichtung undAuf-
hebung von Fachbereichen und lnstituten, die
Genehmigung der Ernennung, Beförderung und
Entlassung von Professoren. Auch nimmt er die
Rechenschaftsberichte der Hochschulleitung
entgegen. Denn er führt die Aufsicht über die
Hochschulleitung, die ihrerseits tk die strategi-
sche Führung zuständig und hierfür dem Hoch-
schulrat gegenüber verantwortlich und rechen-
schaftspflichtig ist.

Damit ist bereits angedeutet, von wem die Hoch-
schulleitung zu wählen ist. Für einige ist dies

eine heikle, an die Grundfesten ihres tradierten
Universitätsverständnisses rührende Frage. Um
es dennoch deutlich zu sagen: lch halte eine
Wahl durch den Hochschulrat für unabdingbar.
Nur dann kann eine klare Verantwortungslinie
zwischen Hochschulleitung und aufsichtsf ühren-
dem Organ gezogen werden; und nur dann er-
hält die Hochschulleitung gegenüber den hoch-
schulinternen Gremien ein Maß an Unabhängig-
keit, das sie für ein effektives und effizientes Ma-
nagement benötigt. Man stelle sich nur eine mit
Globalhaushalt ausgestattete Hochschule vor,
deren Leitung in der strategischen Führung -
d. h. bei der Bestimmung von Prioritäten und Po-
sterioritäten - allein von gruppenparitätisch be-
setzten Hochschulgremien abhängig ist! Un-
schwer gelangt man zu der Erkenntnis, daß die
Hochschulleitung in andere als die derzeit übli-
chen Legitimations- und Verantwortlichkeits-
strukturen eingebunden werden muß.
Dennoch wird niemand ernsthaft bestreiten, daß
die Mitglieder der Hochschule an Wahl und Be-
stellung der Hochschulleitung beteiligt werden
müssen. Eine gemeinsame Findungskommissi-
on sollte daher nach geeigneten Kandidaten -
auch außerhalb der jeweiligen Hochschule - su-
chen. Dem Senat wird dann ein Wahlvorschlag
unterbreitet, den er annehmen oder zurückwei-
sen kann. Ein deradiges Vetorecht des Senats
bei gleichzeitigem Wahlrecht des Hochschulrats
verleiht der Hochschulleitung eine doppelte Le-
gitimation, die zur Erfüllung ihrerAufgaben uner-
läßlich ist.

Selbstuerständlich müssen die Mitglieder von
Hochschulräten mit Hochschuh,vesen und Wis-
senschafisbetrieb bestens verfaut sein; sie dür-
fen jedoch nicht gleichzeitig der jeweiligen Hoch-
schule angehören. Auch müssen sie hohen An-
forderungen an Sachlichkeit, Persönlichkeit und
öffentlicher Reputation genügen. ln Frage kom-
men Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und Politik, allerdings keine vollamtlichen
lnteressenvertreter oder (Partei)Funktionäre.
Damit kann letztlich auch der Forderung nach ei-
ner stärkeren Beteiligung der Gesellschaft an
den Hochschulen Rechnung geüagen werden.
Wenn man nun, wie ich dies bereils angedeutet
habe, das Verhältnis zwischen Staat und Hoch-
schulen verstärkt auf die Grundlage von Zielver-
einbarungen stellen möchte. dann müssen sich
Staat und Hochschulen als gleichberechtigte
Partner gegenüberstehen. Dies verlangt aller-
dings von den Hochscfrulen, daß sie ihre Ziele
ebenso transparent machen wie ihre Leistun-
gen. lm Hinblick auf die Zelbildung haben die
Hochschulen bislang allerdings verständlicher-
weise Probleme, insbesondere weil ihre Ziele
sehr heterogen, teilweise diffus. in der Regel we-
nig operational sind. Autorpme Hochschulen,
die nicht mehr der staaüictpn ProzeBsteuerung
unterliegen, stehen daher vor der doppelten Auf-
gabe, einerseits WillensbildungsstruKuren auf-
zubauen und die innere -Anarchie (zu) organi-
sieren", andererseits aber auc'tr ihrer Rechen-
schaftspflichtigkeit nacfzukommen, indem sie
Berichtssysteme aubauen, die sowohl die Res-
sour@n wie die Leistungen abbilden. Hierauf
werde ich noch zurückkommen. lch möchte je-
doch betonen, daß ich in der Reform der hoch-
schulinternen Organisations- und Leitungsstruk-
turen eine wesentliche Voraussetzung dafür
sehe, daß die Hochschule der Zukunft auch eine
wissenschaftliche, d. h. wissenschaftsdominierte
Hochschule sein wird. Dies ist das zweite Merk-
mal der Hochschule der Zukunft, dem ich mich
jetzt zuwenden möchte.
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ll/issenschaftfichkeit
Eine wissenschaftliche Hochschule ist eine
Hochschule, die sich an den Prinzipien der wis-
senschaftlichen Exzellenz und Leistungsfähig-
keit orientiert und in der nicht die Bürokraten
oder die Politiker die Verantwodung für For-
schung und Lehre haben. Daher muß sie auch
problemnah und qualifiziert, dezentral und dere-
guliert entscheiden können. Dies heißt keines-
wegs eine Abstinenz in der Entscheidungsbetei-
ligung für die Administration oder die Kanzler
oder gar nur eine vollziehende Funktion für die
,,weisen" Entscheidungen der Wissenschaftler.
Die Rolle der Administration in dieser neuen
Hochschule ist die der planenden, analysieren-
den, bewertenden, entscheidungsvorbereiten-
den, zielbildenden Einheit. Dabei kommt ihr eine
um etliches aktivere Funktion im Aufgreifen neu-
er ldeen, dem Entwickeln von Strategien, Ent-
scheidungsdurchsetzung und -umsetzung zu als
bisher.
lch habe die Difierenzierung ist eine akademi-
sche (Selbst-)Verwaltung einerseits und eine
Universitätsverwaltung andererseits nie begrif-
fen - sie mag für eine nachgeordnete Behörde
mit einigen autonomen Elementen sinnvoll sein,
nicht aber für eine Hochschule, die sich als wis-
senschaftliche Einrichtung versteht. Die neue
autonome und wissenschaftliche Universität
braucht daher eine einheitliche Führung, ein Zu-
sammenspiel von Rektoren und Kanzlern, denn
es gibt nur eine Organisation, ein System Uni-
versität, das zielorientiert seine Aufgaben zu su-
chen und wahrzunehmen hat. Die Universität
von morgen wird von einem ,,Kollegialorgan" -
ich könnte auch den Begriff ,,Team" wählen - ge-
führt, das einerseits arbeitsteilig, andererseits
aber auch seine jeweiligen Qualifikationen ein-
bringend, gemeinsam wirkt.
Die wissenschaftliche Hochschule wird jedoch
auch weiterhin unterschiedliche individuelle ln-
teressen, insbesondere und nicht zuletzt der
Studierenden und des Mittelbaus berücksichti-
gen. Damit stellt sich aber die Frage, wie diese
Interessen in der Hochschule angemessen
berücksichtigt werden können. Daß ich das Kon-
zept der Gruppenuniversität für gescheitefi an-
sehe, da sie die in sie gesetzten Erwartungen
nicht erfüllt hat, habe ich bereits angedeutet.
Meines Erachtens kann die Hochschule nicht
mehr als Ort der lnteressengegensätze verstan-
den werden, die in einem demokratischen Pro-
zeß ausgefochten werden müssen. Vielmehr
müssen sich alle Mitglieder der Universität auf
gemeinsame Ziele ausrichten. Die Organisati-
onsstruktur hat dies zu unterstützen.
Damit sie dies kann, muß sie sehr flexibel und
eher an den Prozessen als an einer Aufbau-
struktur orientied werden. Gesucht wird dem-
nach eine Organisationsstruktur, die es erlaubt,
die innovativen Potentiale zur gemeinsamen
Entfaltung zu bringen und auf sich verändernde
gesellschaftliche Verhältnisse zu reagieren. Hier-
zu ist es nicht sinnvoll, ein allgemeingültiges Mo-
dell am ,,grünen" Tisch zu entwerfen. Vielmehr
sollte es hochschulbezogen in Organisations-
entwicklungsprozessen erarbeitet werden.
Der wichtigste Grundsatz, den das CHE bei sei-
nen Organisationsentwicklungsprojekten umzu-
setzen versucht, lautet: Dezentrale Verantwor-
tung bei zentraler Konzeption mit organisiefter
Abs p rach e - Dezentrale Verantwortung bedeutet,
daß die Leistungs- und Ergebnisverantwortung
in den dezentralen Einheiten (Lehrstuhl, lnstitut,
Fachbereich) liegen müssen. Allerdings sind die-

se einzubinden in eine jeweils übergeordnete
Konzeption (beim Lehrstuhl in das lnstitut, beim
lnstitut in den Fachbereich, beim Fachbereich in

die Universität) sowie in eine strategische Ge-
samtplanung der Hochschule" Zielbestimmung
und Leistungsbewertung müssen in einer orga-
nisierten Absprache zwischen Lehrstuhl und
Fachbereich einerseits und zwischen Fachbe-
reich und Universität, also Rektor, andererseits
erfolgen.
lch sehe daher in Zielvereinbarungen zwischen
den unterschiedlichen Ebenen der Universität
bis hin zum Staat bzw, zur Gesellschaft, die nach
unserem Modell durch einen Hochschullat re-
präseniiert werden kann, die universitäts-
adäquate Organisationsstruktur. Sie ist in der
Lage, von unten her die Ziele zu definieren, die
dann allerdings gegengezeichnet werden müs-
sen, sofern gemeinsame lnteressen oder Res-
sourcen betroffen sind.
Wie dies zu bewerkstelligen ist und wie Zielver-
einbarungen als hochschulinfernes Steue-
rungsinstrument f unktionieren können, erproben
wir derzeit im Rahmen eines Projektes an der
Universität Kaiserslautern. So sollen zwischen
Hochschulleitung und einzelnen Fachbereichen
Vereinbarungen getrofien werden, in denen der
Leistungsumfang und die Leistungsinhalte nie-
dergelegt werden. Dies setzt auf seiten der
Fachbereiche natürlich zuerst eine interne Ver-
ständigung darüber voraus, was der Fachbe-
reich seinem Selbstuerständnis nach ist bzw
was er erreichen will - ein Prozeß, der zu einer
Stärkung des internen Zusammenhaltes unter
dem Dach eines gemeinsam erarbeiteten und
getragenen Leitbildes führt. An diesem Prozeß
sind auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter so-
wie die Studierenden des Fachbereichs beteiligt,
was deren ldentifikation mit der Einheit, in der
sie ihre Ausbildung erfahren, deutlich förded -
besser und direkter jedenfalls, als dies über stu-
dentische Vertretungen möglich ist. Hier wie
auch in anderen Projekten - z. B. im Organisati-
onsentwicklungsprojekt der Philosophischen Fa-
kultät der Universität Münster oder im Rahmen
der Leitbildentwicklung auf Hochschulebene wie
an der HWP in Hamburg und der Hochschule
Bremen - tragen Workshops sowie Befragun-
gen bei Studierenden und wissenschaftlichen
Mitarbeitern dazu bei, neue Elemente der Parti-
zipation in den Hochschulen einzuführen, die
das gescheiterte Konzept der Gruppenuniver-
sität ersetzen können.
Es liegt auf der Hand, daß in einer Hochschule,
die sich nach dem oben genannten Prinzip or-
ganisiert, die Hochschulleitung für ihre Entschei-
dungen ganz andere und neue Grundlagen
benötigt. Vor allem braucht sie eine genauere
Kenntnis dessen, was auf dezentraler Ebene
entschieden und verantwortet werden muß, so-
wie Einblicke in die jeweils zur Verfügung ste-
henden Ressourcen und deren Verwendung.
Dies stellt neue Herausforderungen an die
Transparenz der hochschulinternen Abläufe. Ei-
nen Schritt in diese Richtung zur Verbreiterung
der Entscheidungsgrundlagen unternimmt das
CHE im Rahmen eines Benchmarking Clubs,
zu dem sich unter unserer Federführung sieben
technische oder technisch orientiede Universitä-
ten zusammer,lgeschlossen haben. Zwischen
diesen Universitäten findet in bezug auf ausge-
wählte Leistungen und Prozesse ein intensiver
Daten- und lnformationsaustausch mit anschlie-
ßender Bewertung statt. Dies soll auch dazu
führen, daß sich in verschiedenen Bereichen
Modelle von,,best practice" herausbilden, an de-
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nen man sich in der eigenen Arbeit orientieren
kann. Eine derartige vergleichende Analyse
kann wesentlich zur Verbesserung der Steue-
rungsfähigkeit der Hochschulen beitragen.
Aber auch die Fakultäten selbst müssen neue
Formen finden, wie sie ihren Leistungsstand si-
chern und in einer veränderten Umwelt immer
wieder neu definieren. Die Berufung als einziges
lnstrument der Qualitätssicherung reicht dabei
nicht mehr aus. Mit der Wifischaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Münster
führen wir daher ein Evaluationsprojekt durch,
das zuerst in einer Eigenanalyse die Stärken
und Schwächen sichtbar macht, die dann mit ei-
ner Fremdanalyse von externen Kollegen er-
gänzt wird. Auch hier werden die Pläne und
Maßnahmen zut Qualitätssicherung an-
schließend in Zielvereinbarungen mit dem Rek-
torat festgehalten und nachkontrolliert werden.
Einen letzten Punkt möchte ich im Zusammen-
hang mit dem Bild der wissenschaftlichen Hoch-
schule noch erwähnen, nämlich das Verhältnis
von Forschung und Lehre, das meiner Ein-
schätzung nach eine Neuordnung efordert. Da-
mit ist keineswegs gemeint, daß das Prinzip der
Einheit von Forschung und Lehre in Zukunft kei-
ne Gültigkeit mehr haben sollte; das hieße, slch
von der Wissenschaftlichkeit der Hochschulen
zu verabschieden! Die Frage ist jedoch, in wel-
chem Maße sich das Prinzip der Einheit von For-
schung und Lehre zwingend und zu jedem Zeit-
punkt einer wissenschaftlichen Karriere in der
Person eines jeden Hochschullehrers zu reali-
sieren hat, d. h. ob es in erster Linie oder aus-
schließlich als individuelles Recht verstanden
werden muß - oder ob nicht der Fachbereich
deutlicher als sein eigentlicher Bezugspunkt in
Erscheinung treten müßte. Einen derartigen in-
stitutionellen oder besser korporativen Ansalz
zur Realisierung des Prinzips von der Einheit
von Forschung und Lehre halte ich in der Tat für
zukunftsweisender, nicht zuletzt deswegen, weil
damit auch eine Stärkung der eingangs er-
wähnten korporativen Autonomie verbunden
ist. lch trete damit nicht für getrennte Lehr- und
Forschungsprofessuten ein, wohl aber kann
ich mir zeitlich und inhaltlich gesetzte Schwer-
punkle in der Forschung und in der Lehre im
Laule von Wissenschaft lerkarrieren vorstellen.

Wettbewerblichkeit
Wenn ich nun auf die Eigenschaft der Weftbe-
werblichkeit der künftigen Hochschule zu spre-
chen komme, dann ist zuerst einmal festzustel-
len: Wettbewerb ist zum Zauberwod für alle Re-
former in Deutschland geworden. Zunehmend
habe ich aber Zweifel, ob alle, die das Wort in
den Mund nehmen, wissen, was es bedeutet
oder ob sie ihn wirklich wollen. Zunächst ist fest-
zuhalten: Während in der Forschung und um
qualifiziertes Personal ein Wettbewerb zwischen
den Universitäten herrscht, ist in der Lehre jeder
Wettbewerb ausgeschlossen. Die Universitäten
bilden sogar staatlich organisiede Kartelle, in-
dem sie über Rahmenprüfungs- und Rahmen-
studienordnungen das Angebot weitestgehend
normieren. Der Hochschulzugang bietet in der
Mehrzahl der Studiengänge keine Wahlmöglich-
keit, vielmehr werden Studienwillige nach sozia-
len Kriterien von der ZVS einzelnen Universitä-
ten zugewiesen. Dabei wird von der in Deutsch-
land traditionellen Fiktion ausgegangen, daß je-
der Abiturient bei gleicher Note für jedes Fach
gleich geeignet ist. Maßgeblich ist darüber hin-
aus noch eine weitere Fiktion, nämlich, daß alle
Universitäten gleiche Qualität bieten. Mit einer



Studentenzuweisung sind demnach auch keine
,,Marktbelohnungen" in Form von Geldmitteln
verbunden. Letztlich gibt es auch keine Transpa-
renz hinsichtlich möglicher Unterschiede zwi-
schen Studiengängen an verschiedenen Univer-
sitäten. Die Frage ist also: Wo soll bei der Lehre
mit dem so vielbeschworenen Wettbewerb an-
gesetzt werden?
Ein reiner Kostenwettbewerb oder gar nur ein
Studienzeitenwettbewerb reicht nicht aus. Die
Universitäten bleiben dann bei ihren StudF
engängen von angeblich gleicher Qualität und
konkurrieren nur darum, wer den Diplom-Kauf-
mann am kostengünstigsten oder am schnell-
sten ausbildet und auf den Markt bringt. Was wir
brauchen, ist vielmehr einen Produktwettbe-
werb, in dem die Universitäten um die Studie-
renden konkurrieren, offen und transparent mit
Studiengängen von unterschiedlicher Art und
unterschiedlicher Qualität. Zwischen Produkten,
die gleich sind, kann es keinen Wettbewerb ge-
ben. Gefordert ist daher eine stärkere Differen-
zierung der Studienangebote.
Ohne einen Wettbewerb um Abiturienten wird es
keinen leistungssteigernden Wettbewerb in der
Lehre geben. Universitäten müssen daher eben-
so wie die Studierenden eine Wahlmöglichkeit
haben. Dabei weist die freie Auswahl der Studie-
renden im Hinblick auf ihre Universität sowie die
Auswahl der Studierenden durch die Universität
als grundlegendes Ordnungsprinzip gegenüber
dem gegenwärtigen Zustand eine Reihe von
Vorteilen auf. Die Universitäten sind in der Lage,
Prolile zu bilden; die Studierenden können sich
ihren spezifischen lnteressen und Fähigkeiten
entsprechend qualifizieren. Die Studierenden
treten als Nachfrager auf. Voraussetzung hierfür
ist allerdings eine Neuordnung des Hochschul-
zugangs.
ln diese Richtung zielt die vom CHE gemeinsam
mit dem Sächsischen Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst (SMWK) in die Wege geleitete
und in der Offentlichkeit vielbeachtete lnitiative
zur Neuordnung des Hochschulzugangs, die
in der ,,Leipziger Erklärung" ihren Nieder-
schlag gefunden hat. Um den Wettbewerb im
Hochschulsystem zu fördern - den Wettbewerb
der Hochschulen um die Studierenden sowie
den Wettbewerb der Studierenden um die Hoch-
schulen -, setzt sich das CHE für die Schaffung
eines Auswahlrechts der Hochschulen - zur
Feststellung der Studierfähigkeit für den jeweili-
gen Studiengang - gegenüber Studienbewer-
bern ein. Das hierzu entwickelte Modell sieht vor,
daß zuerst eine freie Auswahl der Hochschulen
durch die Studienbewerber stattfindet und erst
dann eine Zuweisung durch die ZVS erfolgt,
wenn ein Bewerber an drei Hochschulen seiner
Wahl abgewiesen wird. Damit soll zum einen
dem grundgesetzlich festgelegten Recht auf ei-
nen Studienplatz Rechnung getragen werden;
zum anderen soll aber auch die Paßgenauigkeit
zwischen den Kenntnissen, Fähigkeiten und
Neigungen von Studienbewerbern und Studien-
angeboten verbessed werden. ln diesem Modell
ist das Abitur weiterhin zwar die notwendige,
nicht aber eine hinreichende Voraussetzung für
die Aufnahme eines Hochschulstudiums.
Es liegt auf der Hand, daß im Rahmen eines
Wettbewerbs der Hochschulen um Studierende
sowie der Studierenden um die für sie am be-
sten geeignete Hochschule eine ganz neue Di-
mension der Offentlichkeit entstehen muß: Nicht
nur müssen die Profilelemente von Hochschulen
und damit ihre Leistungen, Schwerpunkte und

Angebote in Forschung und Lehre deutlicher er-
kennbar sein als dies derzeit der Fall ist; auch
die Studierenden benötigen Orientierungshilfen
für die Wahl eines bestimmten Studiums an ei-
ner für ihre lnteressen besonders geeigneten
Hochschule. Vor diesem Hintergrund hat sich
das CHE daher zum Ziel gesetzt, gemeinsam
mit der Stiftung Warentest einen ,,Vergleichen-
den Studienführer" zu erstellen, der zunächst
für die Studienbereiche Chemie und Wirt-
schafiswissenschaften eine differenzierte Ge-
genüberstellung von Studienmöglichkeiten und
-bedingungen an unterschiedlichen Hochschul-
standorten erlauben soll. Er ist gedacht als Ori-
entierungshilfe bei der Wahl einer passenden
Hochschule und enthält daher systematische ln-
formationen über Studienfächer, Fachbereiche,
Hochschulen und deren Standode. Studienbe-
dingungen und Lehrleistungen, einschließlich
der für die Lehre relevanten Forschung werden
in einem Vergleich nach verschiedenen Kriterien
wissenschaftsgerecht abgebildet. Mit den vielkri-
tisierten Rankings, die letztlich eher zum Wett-
bewerb der Zeitschriften denn der Hochschulen
dienen, hat er nichts gemein. Vielmehr werden
objektive Daten zur Studiensituation ebenso wie
subjektive Einschätzungen analysiert und prä-
sentied. Ermittelt werden sie mit einer Vielzahl
von Methoden: Von der Auswertung öffentlich
zugänglicher Materialien bis zur Befragung von
Studenten und Professoren oder der Erhebung
von Daten direkt bei den Fachbereichen. An der
Vorbereitung dieses Studienf ührers haben aner-
kannte Fachleute aus dem Hochschulbereich
ebenso mitgewirkt wie die Fakultätentage oder
die Fachgesellschaften der Chemie und Wirt-
schaftswissenschaften.
Aber auch die Expertise der Studierenden fließt
mit in den Studienführer ein. ln vielen Diskussio-
nen mit Studierenden zeigte sich, daß ihr lnfor-
mationsbedürfnis sehr differenzied ist. So wer-
den unter anderem Breite und Tiefe des Lehran-
gebots, Spezialisierungsmöglichkeiten, lnterna-
tionalisierung, Praxisbezug, Forschung, Ausstat-
tung der Bibliothek, PC-Arbeitsplätze, Betreuung
und Beratung berücksichtigt. Aber auch die An-
gebote des zuständigen Studentenwerks, die
Lebenshaltungskosten und die Verkehrsanbin-
dung sind naturgemäß lnformationen, die aus
der Sicht der Studierenden eine Rolle spielen
und die wir daher in unserem Studienführer
berücksichtigen.
Der Studienführer verfolgt jedoch auch noch
weitergehende Ziele: Durch die vergleichende
Darstellung von Studienangeboten und Studien-
bedingungen werden die Angebots- und Lei-
stungstransparenz im Hochschulbereich verbes-
sert. Diejenigen Fachbereiche und Studiengän-
ge, die durch inhaltliche Schwerpunktbildung
oder neue Wege der Studienorganisation ein be-
sonderes Angebotsprofil herausgebildet haben,
werden in ihrem Konzept bestärkt, andere Hoch-
schulen gleichzeitig zur Profilbildung angeregt.

Prolilbildung
Der Wettbewerb darf sich aber nicht nur auf die
Eingangsseite beschränken, sondern muß sich
auch auf die Abgangsseite der Universität bezie-
hen. Es geht auch um einen Wettbewerb der Ar-
beitsplätze fürAbsolventen. Entscheidend ist da-
bei aber, daß die einzelnen Hochschulen mit
identifizierbaren Profilen in Erscheinung treten
und sich und ihre Absolventen erfolgreich auf
dem Arbeitsmarkt plazieren. Beim Bild der profi-
lierten Hochschule heißt es daherAbschied neh-

men von der Fiktion der Einheitlichkeit und
Gleichwertigkeit in der Qualität der Universitäten.
Auch dies wollen wir mit unserem ,,Vergleichen-
den Studienführer", der ja direkt an das HRK-
Projekt,,Profilbildung" anknüpft, deutlich ma-
chen. Das bedeutet Unterschiede in Hinsicht auf
die horizontale und die vertikale Qualität.
Was wir in Zukunft brauchen, sind vielfältig diffe-
renzierte Leitbilder für unterschiedlichste berufli-
che Karrieren, die - wie bereits angedeutet - auf
wissenschaftlichem Know-how, methodischem
Grundverständnis und lebenslangem Lernen
aufbauen. Dem wird weder die Fiktion von der
Gleichwertigkeit aller Hochschulen noch die ein-
fache formale Differenzierung in Universitäts-
und Fachhochschulstudiengänge gerecht.
Wir müssen daher innerhalb der beiden Hoch-
schultypen sowie innerhalb der Studiengänge
zwischen den einzelnen Hochschulorten stärker
differenzieren. Hierzu gehört auch, daß Studien-
angebote besser auf die berufliche und familiäre
Situation vieler Studierender abgestimmt wer-
den. Das Vollzeitstudium kann daher nicht mehr
den einzigen Weg der Hochschulausbildung dar-
stellen. Vielmehr zeigt die groBe Zahl der fakti-
schen Teilzeitstudierenden bereits ietzt, daß eine
große Nachfrage nach Alternativen zum Vollzeit-
studium besteht. Hierauf müssen die Universitä-
ten ebenso reagieren wie auf die in Zukunft zu
erwartende stärkere Nachfrage nach Weiterbil-
dungsangeboten auf wissenschaftlicher Grund-
lage. Dabei wird es auch darauf ankommen,
duale Studienelemente auszubauen und die bei-
den Lern- und Studienorte Hochschule und Be-
trieb enger miteinander zu verzahnen als dies
derzeit noch der Fall ist.

Dies alles ist jedoch von einem staatlich ver-
planten oder auch nur staatlich koordinieden
Verfahren, wie wir es augenblicklich haben, nicht
zu leisten. Was wir brauchen, sind Hochschulen
mit Profilen unterschiedlicher horizontaler und
vedikaler Qualität. Dies bedeutet: Profilbildung
muß horizontal in Richtung auf ein anderes
hochschulspezifisches Angebot erfolgen; sie
darf aber auch den vertikalen Qualitätsvergleich
nicht ausschließen.
Schlußfolgerungen in diesem Punkt sind auch
für die Qualifizierung zum Hochschullehrer un-
ausweichlich. Unser jetziges Habilitationssystem
geht von der gleichen Qualität und vom gleichen
Profil aller Hochschulen aus. Es ist daher ein
ständisches Verfahren, in dem die abgebende
lnstitution das Qualitätssiegel ausstellt, in die-
sem Fall die Befähigung zum Hochschullehrer
bescheinigt. Bei in mehrerlei Hinsicht profilierten
Hochschulen kann ein deradiger Befähigungs-
nachweis nicht mehr generell von der abgeben-
den lnstitution ausgestellt werden, sondern muß
individuell von der aufnehmenden lnstitution er-
mittelt werden. Damit wird die Habilitation hin-
fällig. Sie muß ersetzt werden durch ein Kon-
zept der Qualifizierung des einzelnen Wis-
senschattlers mit zeitbegrenäen Phasen mit
selbständiger Lehr- und Forschungstätig-
keit, die jeweils evaluiert werden und hin-
f ühren zu Lebenszeitprofessuren.

Wirtschaftlichkeit
Die künftige Hochschule wird aber auch - und
damit komme ich zum letzten Punkt - eine wirt-
schaftlich arbeitende Hochschule sein müssen.
Dies bedeutet nicht, daß ihre staatliche Grund-
alimentierung in Frage gestellt werden soll. Denn
auch in Zukunft wird es eine überwiegende
staatliche Finanzierung unseres Hochschul-
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systems geben, wie dies im übrigen auch im
amerikanischen Hochschulsystem der Fall ist, in

dem zwar nur 45o/" der lnstitutionen staatliche
Einrichtungen sind, diese aber B0% aller Stu-
denten ausbilden. Darüber hinaus werden dort
auch die privaten Einrichtungen zu einem
großen Teil öffentlich finanziert. Die öffentliche
Finanzierung schließt private Trägerschaften
nicht aus, wie wir sie in Deutschland ja auch von
Kindergärten und teilweise Schulen kennen.

Wirtschaftlichkeit heißt Optimierung der
Zweck-Mittel-Relation. Zu der lnpulBetrach-
tung, die bisheriges (Haushalts-)Verhalten prägt,
muß daher eine Beurteilung des Outputs im Sin-
ne einer individuellen und gesellschaftlichen Be-
wertung der Leistung treten. Wir kommen nicht
umhin, die Kosten in Relation zur Leistung
zu sehen. Dazu brauchen wir die Entwicklung
eines Kostenbewußtseins.
Die wirtschaftliche Universität wird alles hinter-
fragen müssen, etwa die Kosten der eigenen
Verwaltung und Dienstleistungen, von der Ver-
vielfältigung über die Werkstätten bis zu Trans-
fer- oder Pressestellen, und zwar im Hinblick
darauf, ob dies nicht auch kostengünsiiger ein-
gekauft werden kann (Outsourcing);oder die Ko-
sten von Selbstverualtungsprozessen im Hin-
blick auf den Nutzen der höher qualifizierten
oder besser akzeptierten Entscheidungen.
Kostentransparenz und Kostenverantwortung
auf der Basis einer Kostenrechnung ist dafür die
Voraussetzung. Daß eine derartige Kosten-
rechnung auch im Rahmen der Kameralistik
möglich ist, haben wir in unserem Projekt
Kostenrechnung gemeinsam mit den Fach-
hochschulen Bochum und Dortmund bewie-
sen- lm Laufe des Projektes sind beide Hoch-
schulen zwar unterschiedliche Wege in der dv-
technischen Umsetzung gegangen. Zumindest
die Fachhochschule Bochum, die eine am Markt
angebotene Kostenrechnungssoftware nutzt, ar-
beitet seit Januar '1997 erfolgreich und nutzbrin-
gend und hat damit einen ersten Schritt hin zu ei-
nem umfassenderen Steuerungssystem für die
gesamte Hochschule getan.
Um die Kostentransparenz auch wirklich nutzen
zu können, brauchen die Hochschulen Finanz-
autonomie und Globalhaushalte. lm Rahmen
des Niedersächsischen Modellversuchs zur
Finanzautonomie arbeitet das CHE im Wissen-
schaftlichen Beirat, dessen Geschäftsführung
und Vorsitz wir innehaben, mit Empfehlungen
sowohl für die Landesregierung wie die drei be-
teiligten Hochschulen an der Weiterentwicklung
dieses umfassendsten Versuchs zur Finanzau-
tonomie in Deutschland. ln diesem Zusammen-
hang wird auch gemeinsam mit allen nieder-
sächsischen Hochschulen an einem neuen Mo-
dell zur Mittelverteilung vom Staat auf die Hoch-
schulen gearbeitet.
Vieles muß an der Struktur, der Führung, den
Anreizmechanismen, an den Wertvorstellungen
und Habitualisierungen in der Universität verän-
dert werden. Aber auch wenn wir dies alles ge-
tan haben, bleibt die Tatsache, daß wir mit der
augenblicklichen Unterfinanzierung der Hoch-
schulen international nicht konkurrenzfähig sind.
Daher kommt es nicht nur auf einen wettbe-
werblich wirksamen Einsatz der Ressourcen an,
sondern auch auf die Erschließung neuer Finanz-
quellen. Denn ihre völlige finanzielle Abhängig-
keit vom Staat ermöglicht den Hochschulen bei
einer Unterfinanzierung, wie sie in Deutschland
seit Jahren besteht, nur den Gang an die Klage-
mauer. Andere Handlungsmöglichkeiten haben

sie nicht. Dies muß'überwunden werden. Die
Einnahmenseite der Universität sollte daher be-
stehen aus
O globalen Zuweisungen des Staates, die sich

an Aufgabenkriterien wie Anzahl der Studen-
ten, Anzahl des wissenschaftlichen Personals,
Einzugsgebiet in der Region, zum anderen an

Leistungskriterien wie Anzahl von Ab-
schlußprüfungen, eingeworbenen Drittmitteln
und schließlich an lnnovationsvorhaben orien-
tieren,

O Drittmitteln im Bereich der Forschung, bezo-
gen auf die Forschung und Entwicklung einer-
seits wie auch die Verwertung von For-
schungsergebnissen andererseits (Patente,
Gebrauchsmuster etc.),

O Gebühren für gesellschaftliche Dienstleistun-
gen von der Vermietung von Räumen über die
Weiterbildung bis hin zu Laborleistungen,

O Spenden, Stiftungen, SPonsoring.
O Beiüägen von Studierenden zur Hochschulfi-

nanzierung, die sozialverträglich und unbüro-
kratisch gestaltet werden müssen.

Studentische Beiträge zur Studienfinanzie-
rung in Deutschland sind überaus umstritten.
Andere Länder gehen ofiensichtlich unbe-
schwerter und mit weniger ideologischem Bal-
last an dieses Thema heran, so die neue briti-
sche Labor-Regierung, die kürzlich beschlossen
hat, Studiengebühren zu erheben. Nach den
derzeit bekannten Plänen ist folgendes Modell
vorgesehen: Die Gebühren sollen maximal 1 000
Pfund betragen; bei niedrigem Einkommen der
Eltern werden die Gebühren erlassen. Es ist

möglich, vom Staat Darlehen zur Deckung von
Gebühren und Ausbildungsförderung zu erhal-
ten, die nach Eintritt in das Berufsleben einkom-
mensabhängig zurückgezahlt werden müssen.
Ein ähnliches Modell wird in Australien prakti-
ziert, und das CHE hat in der Vergangenheit für
dieses Modell geworben. lch erwähne dies hier,

da das BeispielAustralien auch zeigt, daß Studi-
engebühren durchaus sozialverträglich gestaltet
werden können und nicht zwangsläufig denZu'
gang zu einem Hochschulstudium beeinträchti-
gen müssen. Genau das Gegenteil ist ja in Au-
stralien der Fall.

Die fehlende Sozialverträglichkeit ist nun aber
das Hauptargument, das immer wieder gegen
Studiengebühren vorgebracht wird. Um hier kei!
ne Mißverständnisse aufkommen zu lassen: Es
ist ganz klar, daß Studiengebühren niemanden
von der Aufnahme eines Studiums abhalten dür-
fen. Daher favorisiert das CHE ein Darlehens-
modell mit einkommensabhängiger.. Rückzah-
lung nach australischem Muster. Ubersehen
wird aber im allgemeinen, daß der Begriff ,,Sozi-
alverträglichkeit" auch noch eine andere Seite
hat, auf die ich hier einmal hinweisen möchte:
Die individuellen Vorteile, die mit einem Hoch-
schulstudium verbunden sind, sollten nicht aus-
schließlich von der Allgemeinheit, sprich: dem
Steuerzahler allein finanziert werden. lnsofern
erscheint ein direkter Beitrag der Studierenden
zur Finanzierung ihres Studiums als durchaus
gerechtfertigt.
Studiengebühren müssen jedoch auch unter
strukturellen Gesichtspunkten gesehen werden.
Und damit schließt sich der Kreis meiner Be-

trachtungen. Denn von ihnen gehen wichtige lm-
pulse für die Wettbewerbsorientierung in unse-
ren Hochschulen aus, da mit ihnen die bereits
erwähnten,,Marktbelohnungen", d. h. finanzielle
Anreize für einzelne Hochschulen verbunden
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sind. Dies wiederum fördert die Profilbildung im

Hochschulbereich ebenso, wie sie zu einer Ver-

besserung der Qualität von Studium und Lehre
beitragen können. Und schließlich stärken sie
auch die Rolle der Studierenden innerhalb der
Hochschule;sie können dazu beitragen, daß die
lnteressen der Studierenden in den Hochschu-
len besser zum Tragen kommen, als dies im
Rahmen der derzeit bestehenden Padizipations-
formen möglich ist - ich erinnere in diesem Zu-
sammenhang nochmals an meine Kritik der
Gruppenuniversität. lnsgesamt gesehen schei-
nen für mich die Chancen, die mit der Einführung
von Studiengebühren verbunden sind, die Risi-

ken zu überwiegen, und vor diesem Hintergrund
bin ich überzeugt, daß das letzte Wod in Sachen
Beitrag der Studierenden zur Finanzierung der
Lehre noch nicht gesprochen ist.

Lotse odet entant teniblet
Ein Zwischennesümee
lch möchte nun zum Schluß die Frage stellen:
Was haben wir, was hat das CHE bislang er-

reicht. Auf einen Punkt habe ich ja zu Beginn
meiner Ausführungen verwiesen, nämlich die in-

zwischen breite Akzeptanz des von uns in die
Diskussion eingebrachten Leitbildes für die
Hochschule der Zukunft - das Leitbild einer au-

tonomen, wissenschaft lichen, wettbewerblichen,
profilierten und wirtschaftlichen Hochschule.

Nicht zu übersehen ist auch die Präsenz des
CHE in den Medien. Vom ,,heimlichen Bildungs-
ministerium", den ,,Lotsen aus Gütersloh" und

dem,,wichtigsten deutschen Beratungsgremium
für die Hochschulen" ist da die Rede - aber auch
vom ,,enfant terrible" in der Hochschulszene,
vom ,,Kettenhund der HRK", von einem,,Verkauf
der Hochschulen an Wirlschaftsinteressen" so-
wie von ,,einseitigem Managerialismus" und

,,Ökonomismus". Diese Reihe der zustimmen-
den wie ablehnenden Außerungen über das
CHE ließe sich noch weiter fortsetzen. Anders
als politisch abhängige oder zumindest einge-
bundene Akteure in unserer bildungspolitischen
Landschaft können und müssen wir deutlich und
prononciert Stellung beziehen, notwendige und

vielleicht auch unliebsame Entwicklungsnotwen-
digkeiten aufzeigen. Das geht nicht, ohne Erb-

höfe oder auch nur liebgewordene Gewohnhei-
ten in Frage zu stellen. Dies führt dann ver-
ständlicherweise auch zu Ablehnung oder Kritik.

lnsgesamt ist jedoch festzustellen: Das CHE
wird beachtet - nichts ist ja für eine auf Verän-
derungen abzielende lnstitution verheerender
als Nicht-Beachtung! - und es hat sich in der
Hochschulszene etabliert. Dies belegt auch die
Vielzahl von Anfragen und Kooperationswün-
schen, die inzwischen von Hochschul- wie von
Länderseite an uns gerichtet werden. lch wede
dies durchaus als ein Zeichen des Vertrauens,
das wir bei den Hochschulen genießen - und als
Ergebnis unserer konkreten Arbeit vor Ort.

,,Hochschulreform umgesetzt" - so habe ich mei-
neAusführungen überschrieben. Und ich glaube
in der Tat, daß wir gemeinsam mit unseren Part-
nern einige Schritte in diese Richtung unternom-
men haben - kleine Schritte, aber auch größere,
auf jeden Fall aber schwierige Schriüe, die, wie
ich hofie, immer auch Fort-Schritte bedeutet ha-

ben. Wenn uns das gelungen ist, haben wir be-
reits einiges bewegt. Denn ,,Giant steps" sind in

der Hochschulpolitik immer noch seltener als im
Jazz, und,,Panthersprünge" sind erst recht das
Zeichen verfehlter Politik.


